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multiples Myelom als Berufs-
krankheit anerkannt worden
war. Jedoch tritt die Krankheit
Watanabe zufolge bei den Hi-
bakusha von Hiroshima und
Nagasaki, den Überlebenden
der Atombombenabwürfe über
Japan, häufig auf. In den letz-
ten zehn Jahren sei sie bei 17
Personen als durch die Atom-
bombenabwürfe verursacht
anerkannt worden.

Die Vorgaben zur Anerken-
nung als Berufskrankheit
durch das japanische Ministe-
rium für Gesundheit, Arbeit
und Soziales legen fest, daß
der Beschäftigte eine Dosis
von mehr als 5 Millisievert
multipliziert mit der Zahl der
Arbeitsjahre erhalten haben
muß, und der Beginn der Er-
krankung mindestens ein Jahr
nach der Strahlenexposition
liegt.

Herr Nagao war zwar einem
Mehrfachen dieser Strahlen-
dosis ausgesetzt, multiples
Myelom ist aber – in Japan
wie auch in Deutschland –
nicht in der Liste der aner-
kannten Berufskrankheiten
enthalten. Aus diesem Grunde
hatte die Arbeitsschutzbe-
hörde von Tomioka den Fall
dem Ministerium zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Das japanische Gesundheits-
ministerium richtete daraufhin
eine Expertenkommission un-
ter der Leitung von Professor
Kunio Sakai von der Univer-
sität Niigata ein. Auf ihrer
dritten Sitzung kam diese zu
dem Schluß, daß hier ein Zu-
sammenhang mit der Arbeit
bestehe.

Atomkraftwerke sind in Japan
seit 37 Jahren in Betrieb. Seit-
dem haben Watanabe zufolge
von 1975 bis 2003 lediglich
14 Arbeiter wegen Gesund-
heitsschäden durch Strahlung
Forderungen auf Entschädi-
gung erhoben. Drei davon be-
treffen einen Kritikalitätsun-
fall des JCO Tokai Plant und
werden deshalb nicht im Zu-
sammenhang mit der norma-
len Arbeit in Atomkraftwer-
ken gesehen. Kompensations-
zahlungen erhielten bisher le-

diglich neun Personen, fünf
wegen akuter myeloischer
Leukämie, zwei wegen chro-
nischer myeloischer Leukä-
mie, eine wegen akuter lym-
phatischer Leukämie und nun
auch eine für ein multiples
Myelom oder Plasmozytom.

Man kann daran ablesen, wie
schwierig es in Japan ist, eine
solche Forderung zu erheben
und wie viele Antragsteller an
vorgeschalteten Hürden ge-
scheitert sein müssen. Der
Hauptgrund dafür ist Wa-
tanabe zufolge, daß die Doku-
mentationen über die Strah-
lenbelastung sich in der Hand
der Unternehmen und nicht in
der der Beschäftigten befin-
den. Eine regelmäßige Ge-
sundheitsüberprüfung (Moni-
toring) finde nicht statt. Erst
seit April 2001 müßten die
Daten über die Strahlendosen
und die Berichte über Ge-
sundheitsuntersuchungen drei-
ßig Jahre lang aufbewahrt
werden. Zuvor waren es nur
fünf Jahre. Bei Beschäftigten
von Subunternehmen gebe es
auch das Problem, daß ihre
Firmen in Konkurs gingen
oder die Unterlagen ander-
weitig verloren gehen. 1977
war ein Zentrum für die Regi-
strierung der Strahlendosen
gegründet worden, betrieben
von der japanischen Radiation
Effects Association. Dieses
Zentrum hat die Aufgabe, die
Strahlendosen der Arbeiter
korrekt zu ermitteln und ein-
heitlich zu verwahren. Ge-
genwärtig sind dort nahezu
400.000 Personen registriert.
Wenn jedoch ein Beschäftig-
ter seine Unterlagen einsehen
will, wird ihm diese Informa-
tion nur dann herausgegeben,
wenn das Unternehmen zu-
stimmt. Manche Beschäftigte
wurden von ihren Arbeitge-
bern unter Druck gesetzt,
wenn sie diese Informationen
forderten, berichtet Watanabe.
Das führe letzten Endes dazu,
daß sie von vornherein keine
Chance erhielten, eine Ent-
schädigung zu erlangen.

Die Gesamtstrahlenexposition
durch Japans 53 Atomreakto-
ren nahm gegenüber dem

Vorjahr im Jahr 2002 um 6
Personen-Sievert zu. Dieser
Anstieg wird Watanabe zu-
folge auf die verstärkten Kon-
trollen zurückgeführt, die nach
Bekanntwerden einiger ver-
tuschter Probleme bei der To-

Das deutsche Bundeskabinett
hat am 21. April 2004 auf
Vorschlag von Bundesum-
weltminister Jürgen Trittin die
Einführung eines sogenannten
„Strahlenpasses“ für Personen
beschlossen, die beruflich in
verschiedenen Betrieben tätig
werden und dabei einer Bela-
stung durch radioaktive Strah-
lung ausgesetzt werden. Rund
75.000 Menschen sind davon
in Deutschland betroffen. Sie
bekommen künftig einen Aus-
weis, in dem während seiner
sechsjährigen Gültigkeit in
einheitlicher Form die aktuelle
Strahlenbelastung registriert
werden soll. Dadurch soll er-
reicht werden, daß die aktuelle
Strahlenbelastung der Betrof-
fenen bekannt wird und vom
Betrieb Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Strahlenbela-
stung bereits unterhalb der
Grenzwerte getroffen werden,
teilte das Bundesumweltmini-
sterium mit.

Die seit dem 1. August 2001
geltende neue Strahlenschutz-
verordnung sowie die seit dem
1. Juli 2002 geltende Fassung
der Röntgenverordnung sehen
vor, daß die Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundes-
rates eine „allgemeine Ver-
waltungsvorschrift über In-
halt, Form, Führung und Re-
gistrierung des Strahlenpasses
erläßt“. Diese „AVV Strah-
lenpass“ ist nun vom Bundes-
kabinett verabschiedet wor-
den. Einen Strahlenpaß sollen
demnach beispielsweise auch

Werkstoffprüfer erhalten, die
Rohrleitungen in verschiede-
nen Atomkraftwerken prüfen
sowie Fachärzte für Anästhe-
sie, die in verschiedenen
Krankenhäusern bei der soge-
nannten „Interventionellen
Radiologie“ tätig werden,
heißt es. Auch Personen, die
in verschiedenen Wasserwer-
ken arbeiten, sollen künftig
wegen des dort auftretenden
radioaktiven Edelgases Radon
einen Strahlenpaß führen
müssen.

Beim Strahlenpaß handelt es
sich um ein Heft, das vor
Aufnahme der Tätigkeit in ei-
nem fremden Betrieb diesem
vorzulegen ist. Der Betrieb ist
dann gehalten zu überprüfen,
ob sichergestellt ist, daß es
durch die geplante Tätigkeit
nicht zu einer Überschreitung
der Grenzwerte kommen
kann, erklärt das Bundesum-
weltministerium. Nach Ende
des Einsatzes werde die zu-
sätzlich aufgetretene Strahlen-
belastung in den Strahlenpaß
eingetragen. Weil die zu tra-
genden amtlichen Dosimeter
monatlich und nicht nach je-
dem Einsatz ausgewertet wer-
den, seien die aktuellen Auf-
zeichnungen über die erhalte-
nen Strahlenbelastungen im
Strahlenpaß Grundlage für die
Planung des nächsten Einsat-
zes des Fremdpersonals.

Die „AVV Strahlenpass“ be-
darf noch der Zustimmung des
Bundesrates. l

kyo Electric Power Company
(TEPCO) vorgenommen wur-
den. Mit der Alterung der Re-
aktoren werde die Verseu-
chung der Arbeitsumgebung
stetig höher. l
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